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Beitragsordnung ATI-PAW e.V. 

 

§ 1 Grundlage 
Diese Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der Vereinsmitglieder. Sie kann nur 
von der Mitgliederversammlung / vom Vorstand mit einfacher Mehrheit / mit einer ¾-Mehrheit 
geändert werden. 
Die Grundlage für diese Beitragsordnung findet sich in § 5 der Vereinssatzung in der 
Fassung vom 17.08.2024 
 
§ 2 Solidaritätsprinzip 
Die Mitgliederbeiträge sind eine wesentliche Grundlage für die finanzielle Ausstattung des 
Vereins. Der Verein ist darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihre Beiträge pünktlich und in 
vollem Umfang bezahlen. Nur so kann der Verein seine Aufgaben gegenüber den 
Mitgliedern erfüllen. 
 
§ 3 Jährliche Beitragshöhe 
Die Mitgliedsbeiträge setzen sich wie folgt zusammen: 

- Erwachsene (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) mindestens 60€ 
- Schüler und Studenten (mit Nachweis) mindestens 30€ 
- Ehepaare, eingetragene Lebensgemeinschaften, Paare mindestens 45€ p.P. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, Beiträge auf Antrag zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. 
Ein Rechtsanspruch auf solche Zahlungserleichterungen besteht nicht. 
 
§ 4 Zahlungsform 
Die Mitgliedsbeiträge sind mittels Kontoüberweisung zu zahlen. 
 
Das Vereinskonto wird bei der Hannoverschen Volksbank geführt. 
Kontoinhaber:  ATI-PAW e.V. 
IBAN:    DE85251900010457710800  
BIC:    VOHADE2H 
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag + Jahr 
 
Von den Mitgliedern werden die Mitgliedsbeträge erhoben bis zum 31. Januar eines 
Kalenderjahres (für bereits bestehende Mitglieder). 
Neue Mitglieder, die unterjährig dem Verein beitreten, leisten anteilig den Beitrag für den 
Rest des Kalenderjahres. 
 
§ 5 Datenverarbeitung 
Die Beitragserhebung erfolgt durch elektronische Datenverarbeitung. Die dafür erforderlichen 
Daten der Mitglieder (Name und Kontoverbindung) werden gemäß den Vorgaben der 
DSGVO gespeichert. 
 
§ 6 Vereinsaustritt 
Die Kündigung während des Kalenderjahres entbindet nicht von der Zahlung, des gesamten 
Jahresbeitrages im Jahr der Kündigung. 
 
§ 7 Inkrafttreten 
Diese Beitragsordnung tritt mit Wirkung zum 17.04.2024 in Kraft. 
 


